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Zum Verhiltnis von
kulturellen Werten und gesellschaftlichen Strukturen in der Schweiz —
Ergebnisse aus dem Frauen- und Gleichstellungsatlas Schweiz'

von ELISABETH BUHLER

1. Unterschiede und Gemeinsamkeiten:
ein geographischer Blick auf die Geschlechterverhiiltnisse

«How is gender linked to geography? Do men and women
live different lives in different parts of the world? ... What
range of variations is there in the social relations between
women and men? Are men usually centre-stage and
women confined to the margins in all societies?»2

In diesem 1999 veroffentlichten geographischen Lehrbuch
«Gender, Identity and Place» werden gleich am Anfang
verschiedene, zentrale Fragestellungen der geographischen
Geschlechterforschung formuliert. Fragen nach den Unter-
schieden bezichungsweise den Gemeinsamkeiten sowohl
in der kulturellen Bedeutung von Weiblichkeit und Ménn-
lichkeit als auch in den konkreten Geschlechterverhilt-
nissen zwischen verschiedenen Gesellschaften stehen im
Zentrum des geographischen Interesses, denn nicht iiberall
kommt dem Merkmal Geschlecht dieselbe Bedeutung zu.

Geschlecht hat also nicht nur eine Geschichte sondern
auch eine Geographie. Dabei ist die historisch und rium-
lich vergleichende Perspektive ausgezeichnet geeignet, um
Verhiltnisse, die in einer bestimmten Gesellschaft oder zu
einem bestimmten Zeitpunkt als selbstverstindlich oder
gar als «natiirlich» gelten, einer kritischen wissenschaftli-
chen Priifung zu unterziehen.

Vergleiche konnen grundsitzlich fiir alle rsumlichen Mass-
stabsebenen durchgefiihrt werden; seien es einzelne Stadt-
quartiere, Regionen, Siedlungstypen, Nationalstaaten oder
supranationale Kultur- und Wirtschaftsriume. Welche Mass-
stabsebene(n) einer vergleichenden Untersuchung zugrunde
liegen, hédngt von der Fragestellung ab. Der vorliegende
Beitrag konzentriert sich auf eine vergleichende Betrach-
tung der Geschlechterverhiltnisse in den Sprachregionen
und Siedlungstypen der Schweiz (siehe auch Punkt 2.3).

2. Methodische Hinweise

Das Geschlechterverhiltnis an einem bestimmten Ort kann
gemaiss neueren Theorien der Geschlechterforschung als
Resultat von Aushandlungs- und Kompromissbildungs-
prozessen zwischen gesellschaftlichen Akteurinnen und
Akteuren gedeutet werden.? In diesen Arrangements wer-
den die Werte und Leitbilder der Menschen iiber eine ange-
messene, «richtige» Rollenteilung zwischen Frau und Mann
(Geschlechterkultur) mit den gegebenen wirtschaftlichen,
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politischen und anderen institutionellen Strukturen des
Geschlechterverhiltnisses (Geschlechterordnung) mitein-
ander in Beziehung gesetzt und in ein mehr oder weniger
hohes Mass an Ubereinstimmung gebracht. In den beiden
ndchsten Abschnitten wird dargestellt, wie Geschlechter-
kultur und Geschlechterordnung im Frauen- und Gleich-
stellungsatlas Schweiz methodisch erfasst worden sind.

2.1 Die Erfassung der geschlechterkulturellen Werte und
Leitbilder

Die Schweiz kann insofern als «sozialwissenschaftlicher
Gliicksfall» bezeichnet werden, als dank der grossen Hau-
figkeit von eidgendssischen Volksabstimmungen umfangrei-
che Datensitze zu politisch-weltanschaulichen Ausserungen
der Bevolkerung existieren, welche sonst in keinem anderen
Land der Welt zu finden sind.* Aus den Abstimmungs-
resultaten kann zwar nicht auf die politisch-weltanschauliche
Haltung einer einzelnen Person geschlossen werden, wohl
jedoch auf die mittlere Position aller Stimmenden in einem
Zihlkreis.

Uber Themen, in denen geschlechterkulturelle Werte
und Leitbilder der Bevolkerung explizit zum Ausdruck
kamen, wurde in der Schweiz in den letzten Jahrzehnten
mehrmals abgestimmt.’ Diskutiert und einer regional ver-
gleichenden Betrachtung unterzogen werden hier die Ab-
stimmungsresultate von fiinf dieser eidgenossischen Urnen-
gédnge. Zusdtzlich wird mit den regionalen Abstimmungs-
resultaten ein zusammengesetzter Index der Geschlechter-
kultur berechnet. Die Berechnung dieses Index erfolgt
nach der Methode, welche die UNO (UNDP) fiir den
Human Development Index (HDI) entwickelt hat.® Die
Formel bedient sich eines zweistufigen Verfahrens. In
einem ersten Schritt wird der Ja-Stimmen Anteil jeder
Abstimmung fiir jede Region nach folgender Formel stan-
dardisiert:

W(X,I) = (X(I)-Min (X))/(Max (X)-Min (X))
wobei
W(X,I) = Standardisierter Wert fiir die Abstimmung X

fiir die Region I
Max (X) = héchster Ja-Stimmen Anteil der Abstimmung
X unter allen Regionen
Min (X) = niedrigster Ja-Stimmen Anteil der Abstimmung
X unter allen Regionen
= Ja-Stimmen Anteil der Abstimmung X fiir die
Region I

X(I)
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Durch diese Berechnung erhilt die Region mit dem héch-
sten Ja-Stimmen Anteil in der betreffenden Volksabstim-
mung den standardisierten Wert 1 und die Region mit der
tiefsten Zustimmungsrate den standardisierten Wert 0. Die
iibrigen Regionen erhalten Werte zwischen 0 und 1. Der
zusammengesetzte Index entspricht dem Mittelwert der
standardisierten Teilmerkmale (im vorliegenden Fall wer-

den je fiinf Teilmerkmale fiir den Gesamtindex verwen-
det):

G =((Wi(X,D) + Wo(X.D) + Ws(X,I) + We(X.T) + Ws(X,1))/5)
wobei
G(I) = Gesamtindex fiir die Region I

Der Gesamtindex kann ebenfalls Werte zwischen 0 und 1
annehmen. Die Region mit dem insgesamt hochsten Ja-
Stimmen Anteil erhilt den hochsten Wert, die Region mit
der geringsten Zustimmungsrate den niedrigsten.

2.2 Die Erfassung der Geschlechterordnung

In der internationalen Geschlechterforschung besteht weit-
gehende Ubereinstimmung, dass die Institutionen Fami-
lien/Haushalte, Erwerbsarbeit/Beruf, Ausbildungssystem
sowie Staat/Politik in einer vergleichenden Analyse der
Geschlechterordnung auf jeden Fall ins Blickfeld gelangen
miissen.” Diese vier institutionellen Bereiche stehen auch
hier im Zentrum der Betrachtung. Sie funktionieren nach
je eigenen Regeln und Gesetzmissigkeiten, sind jedoch
gleichzeitig auch gegenseitig voneinander abhingig.

Die in diesem Beitrag vorgestellten und diskutierten finf
Merkmale gehoren geméss heutigem Erkenntnisstand und
im Rahmen des verfiigbaren, regional differenzierbaren
Datenangebotes in der Schweiz zum «harten Kern» von
Kennzahlen zur Messung und Beurteilung der Ge-
schlechterungleichheit in den Bereichen Familien/Haus-
halte, Erwerbsarbeit/Beruf, Ausbildungssystem sowie Staat/
Politik. Ausgewertet werden Daten der beiden periodisch
durchgefiihrten, grossen eidgendssischen Vollerhebungen
(Volkszahlung, Betriebszdhlung) sowie eine vom Soziolo-
gischen Institut der Universitit Ziirich durchgefiihrte Voll-
erhebung bei den rund 3000 Schweizer Gemeinden. Ana-
log zum Index der Geschlechterkultur wird mit diesen fiinf
Merkmalen der Geschlechterordnung auch ein zusammen-
gesetzter Index der Geschlechterordnung berechnet.

2.3 Die regionalen Gliederungen
In den nachfolgenden Kapiteln werden die Ergebnisse der
statistischen Auswertungen und Berechnungen fiir die drei
grossen Sprachgebiete

Deutschschweiz,

franzosische Schweiz sowie

italienische Schweiz
festgehalten. Die rdtoromanischen Gemeinden werden dem
deutschsprachigen Gebiet zugeteilt, weil ihre geringen Bevol-
kerungsgrossen in den meisten Féllen keine aussagekriftigen
Berechnungen von Relativwerten zugelassen hitten. Jede
Sprachregion wird weiter unterteilt in die Siedlungstypen
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Stadt

(Kernstédte der schweizerischen Agglomerationen),

Umland

(Gemeinden der stddtischen Agglomerationsgiirtel) sowie

Land

(nicht stadtische Gemeinden).
Die Gesamtindices der Geschlechterkultur und Geschlech-
terordnung werden zusitzlich noch fiir die 26 Schweizer
Kantone berechnet und dargestellt.

3. Ergebnisse

3.1 Funf gleichstellungsrelevante Volksabstimmungen in
der Schweiz

Die fiinf gleichstellungsrelevanten Abstimmungsvorlagen,
die nachfolgend besprochen werden, betreffen unter-
schiedliche Aspekte der Geschlechterkultur (Abb. 1). Sie
sind je in einen spezifischen historischen Kontext einge-
bettet, dessen wichtigste Merkmale im Folgenden kurz
beschrieben werden.

Volksabstimmungen tiber die Einfiihrung des Frauenstimm-
und —wahlrechts in eidgendssischen Angelegenheiten (1959
und 1971)

Die Politik war lange Zeit ausschliesslich eine Médnnerdo-
maine, nicht nur in der Schweiz sondern in allen modernen
Staaten, die im Anschluss an die franzosische Revolution
in Westeuropa entstanden sind. Zwar wurden in jener Zeit
unter dem Motto «Freiheit, Gleichheit, Briiderlichkeit» die
Privilegien der Feudalherren aufgehoben, als Freie und Glei-
che gegeniiber dem Staat galten jedoch nur die Ménner.® Der
explizite Ausschluss aus der Politik bedeutete jedoch nicht,
dass das weibliche Geschlecht in den neu gegriindeten
Staaten des 19. Jahrhunderts funktionslos war. Gemaéss den
Vorstellungen der Staatsgriinder sollten die Frauen in der
familidren Privatsphére das Ihre zum Funktionieren von
Staat und Gesellschaft beitragen.’ Legitimiert wurde dieses
Gesellschaftsmodell mit der angeblich von Natur aus vor-
handenen Eignung «des Mannes» fiir das Offentlich-Politi-
sche und «der Frau» fiir das Familidr-Private.

Die Schweiz ist das erste Land, das allen Biirgern das
Stimm- und Wahlrecht gewihrte, gleichzeitig aber auch
praktisch des letzte, das dieselben Rechte auch allen
Biirgerinnen zugestand.!” Politikwissenschaftlerinnen und
-wissenschaftler fithren diesen «Sonderfall Schweiz» nicht
zuletzt auf Besonderheiten des schweizerischen politischen
Systems zuriick, insbesondere auf den Foderalismus und
die direkte Demokratie.

Volksabstimmung iiber den Verfassungsartikel «Gleiche
Rechte fiir Frau und Mann» (1981)

«Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt
fiir ihre Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung
und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen
Lohn fiir gleichwertige Arbeit.» Am 14. Juni 1981 wurde
dieser neue Verfassungsartikel in einer Volksabstimmung



von der Schweizer Stimmbevolkerung mit 60 % Ja-Stimmen
angenommen. In dieser politischen Auseinandersetzung
ging es im Unterschied zur Auseinandersetzung iiber das
Frauenstimmrecht nicht «nur» um Wertkonflikte {iber die
Rolle der Frauen und Minner in der Gesellschaft, sondern
auch um eine materielle Besserstellung der Frauen. Insbe-
sondere die Forderung nach gleichem Lohn fiir gleich-
wertige Arbeit bewirkte im Vernehmlassungsverfahren aus-
gesprochen negative Reaktionen der Arbeitgeberorganisa-
tionen.!!

Volksabstimmung iiber das neue Eherecht (1985)

Aus heutiger Sicht ist es nur noch schwer nachvollziehbar,
dass in der Schweiz bis vor 15 Jahren (1985) der Ehemann
das «Haupt der Familie» und die Ehefrau in mancher Hin-
sicht den unmiindigen Kinder gleichgestellt war. Mit einem
neuen Eherecht, das Mitte der Achtzigerjahre vom schwei-
zerischen Parlament verabschiedete wurde, sollte dieses
alte hierarchische Fiihrungsmodell durch ein neues,
partnerschaftliches Leitbild der Ehe ersetzt werden, das
dem gewandelten Selbstverstindnis der Frauen und den
stark verdnderten Formen des Zusammenlebens besser
entspricht. Unmittelbar nach Verabschiedung der Vorlage
im Parlament wurde dagegen jedoch das Referendum
ergriffen. Ein rechtsbiirgerliches «KKomitee gegen ein ver-
fehltes Eherecht» mit Nationalrat Christoph Blocher und
dem Schweizerischen Gewerbeverein als treibende Krifte
setzte sich zum Ziel, die alte hierarchische Ordnung der
Ehe zu verteidigen. Das neue Eherecht wurde als ein
gesellschaftspolitisch verfehltes Konzept bezeichnet, das
die individuellen Bediirfnisse der Ehegatten iiber die
Bediirfnisse der Familie stelle.’? In der Volksabstimmung
vom 22. September 1985 konnte sich das neue Eherecht mit
einem Ja-Stimmen-Anteil von 55% jedoch erfolgreich
durchsetzen.

Volksabstimmung iiber die Einfiihrung einer Mutterschaffts-
versicherung (1999)

Heute gilt in der Schweiz fiir Miitter ein Arbeitsverbot von
acht Wochen nach der Geburt. Die Fortzahlung des Lohnes
fiir diese Zeit ist jedoch nicht garantiert. Diese hdngt davon
ab, wie lange eine Frau in einem Betrieb tétig ist, wie viele
Tage sie dem Arbeitsplatz wegen Krankheit im laufenden
Kalenderjahr bereits fernbleiben musste oder zu welcher
Branche das Unternehmen gehort. Nicht selten erhalten
Miitter im postnatalen «Mutterschaftsurlaub» deshalb
iberhaupt keinen Lohn. Damit stellt die Schweiz einen
(unrithmlichen) Sonderfall in Europa dar.

1999 verabschiedete das eidgendssische Parlament ein
Gesetz, das vorsah, erwerbstiatigen Miittern einen vier-
zehnwochigen Mutterschaftsurlaub zu gewihrleisten mit
einem Erwerbsersatz von 80% des Lohnes. Dagegen
wurde in der Folge von einem Schweizerischen Komitee
«Nein zur Subventionierung der Mutterschaft» das Referen-
dum ergriffen. Geltend gemacht wurden insbesondere
Argumente, welche in dieser «weiteren Aufblihung des
Sozialstaates» eine Gefahr fiir die bestehenden Sozialwerke

und eine «Schwiichung der Schweizer Wirtschaft» sahen. In
der Volksabstimmung am 13. Juni 1999 wurde die Ein-
fithrung einer Mutterschaftsversicherung mit durchschnitt-
lich 61% Nein-Stimmen abgelehnt.

3.2 Regionale Gemeinsamkeiten und Unterschiede der
Abstimmungsresultate

Am augenfilligsten in Abb. 1 sind die Unterschiede der
Abstimmungsergebnisse zwischen der deutschen und der
lateinischen Schweiz, wobei die beiden Extreme von den
stadtischen Gemeinden in der franzosischen Schweiz
(Kernstddte und stadtisches Umland) und den ldndlichen
Gemeinden in der Deutschschweiz gebildet werden. Wih-
rend in den stidtischen Gebieten der Westschweiz samtli-
che fiinf Vorlagen angenommen wurden, lehnten die Stim-
menden in den ldndlichen Gebieten der deutschen Schweiz
ebenfalls simtliche fiinf Vorlagen ab. In den ldndlichen
Gemeinden der franzosischen und allen Siedlungstypen
der italienischen Schweiz wurden vier von fiinf Vorlagen
angenommen, in den stddtischen Gebieten (Kernstidte
und stidtisches Umland) der Deutschschweiz drei von fiinf.
Neben diesen sprachregionalen Diskrepanzen tritt das
ebenfalls sichtbare Stadt-Land-Gefille der Zustimmungs-
raten etwas in den Hintergrund.

Diese Unterschiede in der Zustimmung zu gleichstel-
lungspolitischen Innovationen sind einerseits ein direkter
Ausdruck unterschiedlicher geschlechterkultureller Werte
und Leitbilder der (Stimm-)Bevolkerung. Sei es in Bezug
auf die Gewihrleistung gleicher formaler politischer
Rechte, das Ziel einer tatsichlichen, materiellen Gleich-
stellung der Geschlechter in Beruf, Ausbildung und Familie
oder die soziale Absicherung des Verdienstausfalls bei
Mutterschaft: stets wird im Abstimmungsverhalten der
Bevolkerung in den nicht deutschsprachigen Landesteilen
im Durchschnitt ein stirkerer Wille zum Abbau bestehen-
der Geschlechterungleichheiten erkennbar. Dieser auf-
fillige «Rosti-» beziehungsweise «Polentagraben» in den
geschlechterkulturellen Werten und Leitbildern wurde un-
ldngst auch durch eine inhaltsanalytische vergleichende
Untersuchung der Berichterstattung von Schweizer Tages-
zeitungen iiber gleichstellungspolitische Abstimmungsvor-
lagen belegt."

Anderseits kénnen die vorliegenden unterschiedlichen
regionalen Abstimmungsergebnisse auch Ausdruck unter-
schiedlicher regional vorherrschender politischer Haltun-
gen sein, welche sich nicht direkt auf die Geschlechterkul-
tur sondern auf andere Dimensionen der Weltanschauung
beziehen. Zur Diskussion stehen hier in erster Linie die
«klassischen» weltanschaulich-politischen Dimensionen
«links — biirgerlich» und «liberal — konservativ». Wie eine
detaillierte Untersuchung zum Abstimmungsverhalten
ergeben hat, harmonieren insbesondere linke und links-
liberale Positionen am besten mit den gleichstellungspoliti-
schen Vorlagen."* In derselben Untersuchung wurde fest-
gehalten, dass die (Stimm-)Bevolkerung der lateinischen
Schweiz im Durchschnitt dfters eine linke Weltanschauung
vertritt als die Deutschschweizer Bevolkerung!® und die
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Kombination «links-liberal» vor allem fiir die Grossstadt-
regionen typisch ist.

Die Unterschiede in den Ja-Stimmen Anteilen zu gleich-
stellungspolitischen Vorlagen zwischen der lateinischen
und der deutschen Schweiz konnen jedoch keinesfalls aus-
schliesslich mit einer regional unterschiedlichen Verbrei-
tung dieser «klassischen» Weltanschauungen begriindet
werden, denn in der franzosischen Schweiz sind beispiels-

[ Frauenstimmrecht 1959
E Frauenstimmrecht 1971
100%

Gleichstellungsartikel 1981
8 Neues Eherecht 1985

3.3 Fiinf zentrale Merkmale der Geschlechterungleichheit
Arbeitsmarkt: Frauenanteil am gesamten bezahlten Beschif-
tigungsvolumen 1995 und Frauenanteil an den Direktorln-
nen und leitenden Angestellten 1990

Zur Messung der Geschlechterungleichheiten auf dem
Arbeitsmarkt gelangen zwei Kennzahlen zur Anwendung
(Abb. 2). Der erste Indikator «Frauenanteil am gesamten
Beschiftigungsvolumen» gibt Aufschluss iiber die quanti-

' Mutterschaftsversicherung 1999

80 oo

Stadt

stadt. Land Stadt

Umiland
Deutschschweiz

stadt.
Umland

Franzosische Schweiz

Land Stadt stadt. Land

Umland

Italienische Schweiz Schweiz

Abb. 1 Ergebnisse gleichstellungsrelevanter Volksabstimmungen; Anteil Ja-Stimmen am Total der giiltigen
Stimmen nach Sprachregionen und Siedlungstypen in der Schweiz.

weise selbst katholisch-konservative Zeitungen von Anfang
an fiir die Einfithrung des Frauenstimmrechts eingetreten,
wihrend selbst liberale Zeitungen der Deutschschweiz die-
sem Anliegen anfinglich kritisch gegeniiber standen.!®

Es kann somit festgehalten werden, dass in Bezug auf die
dominierenden geschlechterkulturellen Werte und Leit-
bilder innerhalb der Schweiz deutliche regionale Unter-
schiede bestehen. Welche sozio-6konomischen Prozesse
und politischen Traditionen diesen Differenzen zu Grunde
liegen, geht aus den vorliegenden Daten nicht hervor. Die
Beantwortung dieser Fragestellungen muss weiterfiihren-
den Untersuchungen vorbehalten bleiben.
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tative Priasenz der Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Ausge-
driickt wird das Beschiftigungsvolumen in sogenannten
Vollzeitiquivalenten. Eine Person mit einem Teilzeitpen-
sum von 30% einer vollen Stelle zéhlt beispielsweise 0,3
Vollzeitdquivalente. Fiir die Beurteilung der Geschlechter-
ungleichheit im Erwerbsleben ist der Frauenanteil am
Beschiftigungsvolumen eine wichtige Kenngrosse. Sie lie-
fert erste Anhaltspunkte, welcher Teil der bezahlten Arbeit
den Frauen zufliesst und welcher den Méannern. Die quan-
titative Priasenz der Frauen auf dem Arbeitsmarkt ist
jedoch nur ein Merkmal der Geschlechterungleichheit im
Erwerbsleben, denn sie sagt beispielsweise noch nichts aus



iiber Einkommen, Arbeitsinhalte, berufliche Entschei-
dungskompetenzen, Sicherheit des Arbeitsplatzes und
Anstellungsbedingungen (regelmissige Arbeit, Arbeit auf
Abruf, usw.). Ein aussagekriftiger und fiir differenzierte
regionale Vergleiche zur Verfiigung stehender Indikator ist
zum Beispiel der Frauenanteil an den Personen in héheren
beruflichen Stellungen (DirektorInnen und leitende Ange-
stellte).

000

unter sieben Jahren. Unter der Vielzahl heute in der
Schweiz gelebter Familienmodelle reprisentiert das tradi-
tionelle biirgerliche Modell die vergleichsweise grossten
Geschlechterungleichheiten.!” Frau und Mann sind in die-
sem Modell in hohem Masse voneinander abhingig. Dabei
ist die Abhiéingigkeit keine symmetrische und gegenseitige,
sondern eine einseitige und hierarchische. Durch die
Abhingigkeit vom Einkommen ihres Partners verfiigt die

Frauenanteil am Beschaftigungsvolumen 1995
Frauenanteil an den Direktorinnen und leitenden Angesteliten 1990

Anteil der nach dem Modell «Mann Vollizeit, Frau nicht erwerbstatig» lebenden Familien

am Total der Familien mit Kindern unter 7 Jahren 1990

Mittlere Anzahl Bildungsjahre der 30- bis 49-jahrigen Frauen in Prozent des
entsprechenden Wertes der Manner 1990

Durchschnittliche Sitzanteile der Frauen in den Gemeindeexekutiven 1994

(Anzahl ausgewertete Gemeinden: 2057)

100%

100%

Stadt stadt. Land Stadt stadt.
Umland Umiand
Deutschschweiz

Abb. 2

Familie: Anteil des traditionellen biirgerlichen Familienmo-
dells (Frau nicht erwerbstitig, Mann Vollzeit erwerbstiitig)
am Total der Familien mit Kindern unter sieben Jahren 1990
Der hier gewihlte Indikator bezieht sich auf den Anteil der
nach dem Modell der traditionellen biirgerlichen Familie
(Frau nicht erwerbstitig, Mann Vollzeit erwerbstiitig)
lebenden Paare am Total aller Paarhaushalte mit Kindern

Franzdsische Schweiz

Land

Stadt

stadt.
Umland

Italienische Schweiz

Land

Schweiz

Merkmale der Geschlechterungleichheit nach Sprachregionen und Siedlungstypen in der Schweiz.

Frau iiber weniger materielle Ressourcen und Entschei-
dungsspielrdume als der Mann.

Ausbildung: Mittlere Anzahl Bildungsjahre der 30- bis 49-
jiihrigen Frauen in Prozent der mittleren Anzahl Bildungs-
jahre der 30- bis 49-jihrigen Mdnner 1990
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Die erworbene schulische und berufliche Ausbildung ge-
hort zu den wichtigsten Faktoren, welche den Handlungs-
spielraum einer Person bestimmen. Ohne eine gute Ausbil-
dung kann jemand kaum mit einer bedeutenden Stellung
im Beruf oder einem hohen Einkommen rechnen. Wer
iber eine gute Bildung verfiigt, kann in der Regel auch
leichter mit neuen Herausforderungen in der Familie, im
Beruf und in der Gesellschaft umgehen. Bildung vermittelt
Kompetenzen und Fihigkeiten und hilft den Menschen,
sich in der Welt zu orientieren und am kulturellen Leben
teilzunehmen. Die erworbene Ausbildung ist deshalb in
unserer Gesellschaft nicht nur eine wirtschaftliche, sondern
auch eine soziale und kulturelle Schliisselgrosse.

Staat: Frauenanteil in den Gemeindeexekutiven 1994

Die Nachwirkungen der strikten Trennung von (6ffentlicher)
Politik und (privater) Familie und der entsprechenden Veror-
tung der Geschlechter (siehe Punkt 3.1) sind — trotz formal-
rechtlicher Gleichberechtigung — bis zum heutigen Tag
splirbar. Einerseits zeigen sie sich auf einer kulturellen
Ebene im miénnlich (teilweise militdrisch) dominierten
Symbolgehalt politischer Représentationsformen und Prak-
tiken.”® Andererseits sind die Zeit- und Organisations-
strukturen des «politischen Geschiéftes» nach wie vor so
ausgestaltet, dass sie eine gleichzeitige Vereinbarkeit von
Familie und Politik nur mit Schwierigkeiten zulassen. Aus
diesen Griinden stellen Frauen in den politischen Behor-
den, insbesondere in den Exekutiven, auch heute noch eine
Minderheit dar."”

3.4 Regionale Gemeinsamkeiten und Unterschiede der
Geschlechterungleichheit

Arbeitsmarkt: Der durchschnittliche Frauenanteil am Be-
schiftigungsvolumen betrégt in der Schweiz 35% mit einem
Maximalwert von 41 % in den Kernstadten der Westschweiz
und einem Minimalwert von 32% im stddtischen Umland
der Deutschschweiz (Abb. 2). Trotz der in den letzten Jah-
ren stark gestiegenen quantitativen Présenz der Frauen auf
dem schweizerischen Arbeitsmarkt? entspricht der Frauen-
anteil am bezahlten Beschiftigungsvolumen somit in kei-
ner Region dem Frauenanteil an der Bevolkerung. Noch
grossere Diskrepanzen bestehen beim Frauenanteil in
Fithrungspositionen, der in keiner hier dargestellten regio-
nalen Einheit die 20%-Marke iiberschreitet. Der oft er-
wihnte Mindestanteil von rund 30%, der notwendig wire,
um den Minderheitenstatus einer Gruppe in einer Institu-
tion aufzuheben,? wird damit in Bezug auf die Frauenver-
tretung in Fithrungspositionen in keiner Region auch nur
annédhernd erreicht.

Familie: Zwischen 1970 und 1990 ist in der Schweiz der
Anteil der nach dem traditionellen burgerlichen Famili-
enmodell lebenden Paare von rund 75% auf gut 60% zu-
riickgegangen? und aktuelle Stichproben belegen, dass
dieser Bedeutungsriickgang sich auch in den Neunziger-
jahren fortgesetzt hat.* Das traditionelle biirgerliche Fami-
lienmodell ist in der franzosischen Schweiz deutlich weni-
ger verbreitet als in den beiden anderen Sprachregionen
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(Minimum 48% Kernstadte Westschweiz, Maximum 71%
lindliche Gemeinden italienische Schweiz) (Abb. 2).

Ausbildung: In allen Raumtypen und Regionen weisen
die Frauen im Durchschnitt weniger Ausbildungsjahre auf
als die Minner; dies obwohl sich der Bildungsriickstand
der Frauen in den letzten Jahrzehnten in der Schweiz mar-
kant verringert hat.>* Die regionalen Unterschiede der
Geschlechterungleichheiten im mittleren Bildungsniveau
sind aber relativ klein. Die geringsten Ungleichheiten wei-
sen die Kernstddte der franzosischsprachigen Schweiz auf,
wo die mittlere Anzahl Bildungsjahre der Frauen 95% des
entsprechenden Wertes bei den Minnern betrigt. Die
grosste geschlechtsspezifische Bildungsdifferenz der Wohn-
bevolkerung verzeichnet mit einem Werte von 92% das
stadtische Umland der Deutschschweiz.

Staat: Im Gegensatz zu den anderen, bereits besproche-
nen Institutionen kommt der Westschweiz in Bezug auf die
Frauenvertretungen in den Gemeinderegierungen keine
Vorreiterrolle zu.” Den hochsten mittleren Frauenanteil in
den Gemeindeexekutiven verzeichnen diesmal die Kern-
stidte der Deutschschweiz (19%), wahrend die Tessiner
Kernstadte mit einem durchschnittlichen Frauenanteil von
nur 5% das absolute Schlusslicht bilden (Angaben fiir die
Stadt Lugano fehlen hier jedoch).

Insgesamt machen die in Abb. 2 dargestellten Merkmale
der Geschlechterungleichheit deutlich, dass in keiner
Sprachregion und keinem Siedlungstyp der Schweiz von
einer tatsichlichen Gleichstellung der Geschlechter ge-
sprochen werden kann. Neben dieser Gemeinsamkeit tre-
ten die durchaus vorhandenen regionalen Unterschiede
etwas in den Hintergrund. Die geringsten Geschlechterun-
gleichheiten sind tendenziell in der franzdsischen Schweiz
festzustellen. Bei den meisten Merkmalen wird auch ein
Stadt-Land-Gefille im Gleichstellungsgrad erkennbar.

Diese beobachtbaren Aspekte des Geschlechterverhilt-
nisses interpretiere ich als Resultate von Aushandlungs-
und Kompromissbildungsprozessen (siche Punkt 2 weiter
oben). In diesem Prozess werden die kulturellen Werte und
Normen der beteiligten Akteure und Akteurinnen und die
wirtschaftlichen, politischen und familidiren Rahmenbe-
dingungen in ein mehr oder weniger hohes Mass an Uber-
einstimmung gebracht. Der effektive Aushandlungs- und
Kompromissbildungsprozess lésst sich mit den vorliegen-
den sekundirstatistischen Daten jedoch nicht nachvollzie-
hen, weshalb momentan die Frage offen bleiben muss,
inwieweit die dargestellten Strukturen der Institutionen
Arbeitsmarkt, Familie, Politik und Ausbildungssystem den
Werten und Leitbildern der beteiligten Akteure und
Akteurinnen entsprechen oder nicht. Um diese komplexen
sozialen Prozesse der Konstruktion und Legitimation von
Geschlechterungleichheit und die dahinter liegenden
Motive und Strategien der handelnden Personen vertiefter
zu untersuchen, wiren weiterfithrende, in erster Linie qua-
litative Untersuchungen geeignet.



2 10 — Y
£ ] Franzisische @
2 e Schweiz:
;; 0.9 E Stadt
c =
3 £
) - e
% 0.8 §
£ 5
[x] Lo «
2 0.7 3 L -
® o Frar!z_osls.che
3 - £ Schweiz:
b= 0.6 2 s stadtisches
2 5 Deutschschweiz: Umland
£ os | a Stadt Franzésische Italienische °®
5 ®  Schweiz: Schweiz:
E Lﬂ‘d stidtisches
Ea 0.4 Durchschnitt Geschlechterordnung {0.36) e s Umland
3 S
5 ltalienische ltalienische
5 03 - Schweiz: Schweiz:
£ Deutschschweiz: ored® Land Stadt
~ oS
é 0.2 [ Land “eg‘ess\ot\ °
B Deutschschweiz:
4 stadtisches
O 0.1
= Umland
[}
°
% 0.0 | ] ] ] | ] l | ]
g o
£ 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 09 1.0

Index der Geschlechterkultur (5 gleichstellungsrelevante Volksabstimmungen)
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Abb. 4 Index der Geschlechterkultur und Index der Geschlechterordnung nach Schweizer Kantonen.

3.5 Fazit: Zum Verhiltnis von gesellschaftlichen Strukturen

und kulturellen Werten

Die Gesamtindices der Geschlechterkultur und der Ge-
schlechterordnung sind fiir die Sprachregionen und Sied-

lungstypen in Abbildung 3 und fiir die Schweizer Kantone
in Abbildung 4 dargestellt. In der Schweiz besteht fiir beide
Regionalisierungen ein deutlich erkennbarer Zusammen-
hang zwischen regionaler Geschlechterkultur und regio-
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naler Geschlechterordnung (Pearson Produkt-Moment-
Korrelationskoeffizient r = 0,8 fiir Sprachregionen/ Sied-
lungstypen und r = 0,7 fir Kantone). Dort, wo die
Abstimmungsergebnisse insgesamt eine gleichstellungs-
freundlichere Einstellung der Stimmbevélkerung zum Aus-
druck bringen, ist auch die Geschlechterungleichheit insge-
samt relativ geringer als in Regionen mit einer weniger
gleichstellungsfreundlich eingestellten Stimmbevolkerung.
Diese Kombination trifft am ausgeprigtesten auf die Kern-
stidte der franzosischen Schweiz (Abb. 3) beziehungs-
weise den Kanton Genf (Abb. 4) zu. Uberdurchschnittlich
hohe Werte beider Indices weisen daneben auch die Kan-
tone Waadt (VD), Neuenburg (NE), Basel Stadt (BS) und
Tessin (TI) auf sowie alle in Abbildung 3 dargestellten
Regionstypen mit Ausnahme der ldndlichen Gebiete und
des stdadtischen Umlandes in der Deutschschweiz. Deshalb
erstaunt es wenig, dass in Abbildung 4 vor allem viele
Kantone der eher landlich geprdgten Deutschschweiz im
unteren linken Quadranten liegen.

Trotz dieses insgesamt deutlichen Zusammenhangs zwi-
schen regionaler Geschlechterkultur und regionaler Ge-
schlechterordnung fallen in beiden Abbildungen regionale
Kontexte mit Diskrepanzen zwischen Geschlechterkultur
und Geschlechterordnung auf. So steht beispielsweise der
Kanton Jura (JU) auf Rang zwei, was die Zustimmungsquoten
zu gleichstellungspolitischen Vorlagen anbetrifft; hinsicht-
lich der tatsdchlichen Gleichstellung der Geschlechter
nimmt dieser Kanton jedoch nur den siebten Rang unter
den 26 Kantonen ein. Eine dhnliche Diskrepanz — relativ
gleichstellungsfreundliches Abstimmungsverhalten jedoch
relativ hohe strukturelle Geschlechterungleichheit — ist fiir
die beiden stddtischen Gebietstypen der italienischen
Schweiz festzustellen (Abb. 3). Aber auch das Umgekehrte
kann der Fall sein: Der Kanton Appenzell Ausserrhoden
(AR) steht zwar auf dem fiinftbesten Rang der strukturellen
Gleichstellungsskala, gleichzeitig aber auf dem drittletzten
Rang, was die Zustimmungsquoten zu den gleichstellungs-
politischen Abstimmungsvorlagen anbetrifft. Worauf diese
Diskrepanzen zwischen Geschlechterkultur und Ge-
schlechterordnung im Detail zuriickzufiihren sind, miisste
fiir jeden Einzelfall genauer betrachtet werden.

Nicht alle urbanen Regionen der Schweiz bieten unter
dem Aspekt der Gleichstellung fiir Frauen grundsitzlich

bessere Lebensbedingungen an als ldndliche (Abb. 3).
Besonders die stadtischen Gebiete der Deutschschweiz
schneiden unter diesem Gesichtspunkt ungiinstig ab. Sie
liegen sowohl hinsichtlich der Geschlechterordnung ins-
besondere jedoch hinsichtlich der dominierenden ge-
schlechterkulturellen Werte deutlich hinter den stadtischen
Gebieten der anderen Sprachregionen zuriick. Selbst die
landlichen Siedlungstypen der franzosischen und italienischen
Schweiz weisen deutlich geringere Geschlechterun-
gleichheiten auf und eine wesentlich gleichstellungs-
freundlicher eingestellte Stimmbevolkerung als die Pend-
lereinzugsgebiete der Deutschschweizer Kernstddte. Ein
hoherer regionalwirtschaftlicher Entwicklungsstand schlégt
sich somit nicht «automatisch» in geringeren strukturellen
Geschlechterungleichheiten und in einer «fortschrittliche-
ren» Einstellung der Bevolkerung nieder.

Diese Besonderheiten einzelner Regionen &ndern
jedoch nichts an der Feststellung, dass insgesamt ein deutli-
cher Zusammenhang zwischen regionaler Geschlechter-
kultur und regionaler Geschlechterordnung besteht. Wich-
tig ist dabei zu erkennen, dass Geschlechterkultur und
Geschlechterordnung einander gegenseitig beeinflussen
und im Prozess des Arrangements miteinander in Bezie-
hung gesetzt werden (sieche Punkt 2). Aus diesem Grunde
ist es auch nicht moglich, eine zentrale Ursache fiir die
unterschiedlichen Geschlechterverhiltnisse in den einzel-
nen Regionen anzufithren. Das Geschlechterverhéltnis in
einer bestimmten Region ist ein ausgesprochen komplexes,
multidimensionales soziales Phinomen, das durch vielfil-
tige und riickgekoppelte kulturelle, 6konomische, politi-
sche und soziale Prozesse zustande kommt. Diese Prozesse
in den einzelnen Regionen vertiefter zu analysieren, ist
Aufgabe weiterfithrender Untersuchungen.

Aus dem vorliegenden Beitrag geht jedoch klar hervor,
dass sich Geschlechterordnung und Geschlechterkultur in
den verschiedenen Regionen der Schweiz zum Teil deutlich
voneinander unterscheiden. Damit verliert eine bestimmte
lokale/regionale Geschlechterordnung beziehungsweise
eine spezifische, lokal/regional vorherrschende Geschlech-
terkultur jede Selbstverstidndlichkeit oder gar «Natiirlich-
keit». Das Geschlechterverhiltnis in einer bestimmten
Gesellschaft ist somit ein durch und durch soziales Phino-
men.

206

ABBILDUNGSNACHWEIS

Abb. 1: Daten: Bundesamt fiir Statistik, Sektion Politik, Kultur und
Lebensbedingungen.

Abb. 2: Daten: M1: BFS, eidg. Betriebszdhlung; M2, M3, M4: BFS,
eidg. Volkszdahlung; M5: Andreas Ladner, Soziologisches Institut
Universitit Ziirich.

Abb. 3: Daten: siche Abb. 1 und 2.

Abb. 4: Daten: sieche Abb. 1 und 2.



ANMERKUNGEN

! Dieser Text ist in einer leicht erweiterten Fassung bereits er-
schienen in: Geographica Helvetica 2, 2001, S. 77-89.

2 LINDA MCDOWELL, Gender, Identity and Place. Understanding
Feminist Geographies, Cambridge 1999.

3 BIRGIT PFAU-EFFINGER, Kultur und Frauenerwerbstitigkeit im
europiischen Vergleich, Opladen 2000.

4 MICHAEL HERMANN, Der Weltanschauungsraum — ein Instru-
ment zur integrativen Erfassung mentaler, sozialer und regiona-
ler Differenzierungen. Geographisches Institut, Ziirich 1998.

> JOST AREGGER, Presse, Geschlecht, Politik. Gleichstellungs-

diskurs in der Schweizer Presse, Bern 1998. — MARTIN SENTI,

Geschlecht als politischer Konflikt — Erfolgsbedingungen einer

gleichstellungspolitischen Interessensdurchsetzung. Eine empi-

rische Untersuchung am Beispiel der Schweiz, Bern 1994,

DI1ANE PERRONS, Measuring equal opportunities in European

employment (= Environment and Planning 26,8), 1994, S.

1195-1220. — UNDP Human Development Report (jdhrlich),

United Nations Organisation, Oxford.

7 BUNDESAMT FUR STATISTIK, Auf dem Weg zur Gleichstellung?
Frauen und Mdnner in der Schweiz. Zweiter statistischer Be-
richt, Bern 1996. — EUROPAISCHE KOMMISSION, Chancengleich-
heit von Frauen und Minnern in der Europdischen Union, in:
Jahresbericht 1996, Luxemburg 1997.

8 STUDER, BRIGITTE, L’Etat c’est ’homme. Politique, citoyenneté
et genre dans le débat autour du suffrage féminin aprés 1945,
in: Schweizerische Zeitschrift fir Geschichte 46 (3), 1996,
S. 356-382.

®  SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FUR GESCHICHTE 46 (3), 1996,
Thema: Geschlecht und Staat.

ZUSAMMENFASSUNG

Das Geschlechterverhiltnis an einem bestimmten Ort kann ge-
mass neueren Theorien der Geschlechterforschung als Resultat
von Aushandlungs- und Kompromissbildungsprozessen verstan-
den werden. In diesen Arrangements werden die Werte und Leit-
bilder der Menschen iiber eine angemessene, «richtige» Rollentei-
lung zwischen Frau und Mann (Geschlechterkultur) mit den
wirtschaftlichen, politischen und anderen institutionellen Struktu-
ren des Geschlechterverhiltnisses (Geschlechterordnung) in Be-
ziehung gesetzt und in ein mehr oder weniger hohes Mass an Uber-
einstimmung gebracht. Eine regional differenzierte Auswertung
statistischer Daten belegt, dass in der Schweiz sowohl in Bezug auf
die regional vorherrschende Geschlechterkultur als auch in Bezug
auf die Geschlechterordnung teilweise betrichtliche Unterschiede
vorhanden sind. Dabei besteht ein deutlich erkennbarer Zusam-
menhang zwischen regionaler Geschlechterkultur und regionaler
Geschlechterordnung. In Regionen mit einer gleichstellungs-
freundlicheren Geschlechterkultur ist auch die Geschlechterun-
gleichheit insgesamt relativ geringer als in Regionen mit einer
weniger gleichstellungsfreundlich eingestellten Bevolkerung. Die
Ergebnisse dieser vom Schweizerischen Nationalfonds finanzier-
ten Studie stiitzen die Erkenntnis, dass das Verhiltnis der Ge-
schlechter ein soziales und kulturell variables und kein «natiirli-
ches» oder selbstverstandliches Phanomen darstellt.

10 BRIGITTE STUDER (vgl. Anm. 8), S. 356-382.

" MARTIN SENTI (vgl. Anm. 5).

2. MARTIN SENTI (vgl. Anm. 11).

3 JOST AREGGER (vgl. Anm. 5).

4 MICHAEL HERMANN (vgl. Anm. 4).

15 HANSPETER KRIEsI et al., Le clivage linguistique. Problémes de
compréhension entre les communautés linguistiques en Suisse,
Bundesamt fiir Statistik, Bern 1996.

16 JOST AREGGER (vgl. Anm. 5).

17 ELISABETH BUHLER, Frauen- und Gleichstellungsatlas Schweiz,
Ziirich 2001.

18 BRIGITTE STUDER et al. (Hrsg.), Frauen und Staat, in: Berichte
des Schweizerischen Historikertages vom Oktober 1996 in
Bern, Basel 1998.

19 Urs MEULI / ANDREAS LADNER, Frauen in den Gemeinde-
exekutiven, Zirich 2000.

2 ELISABETH BUHLER (vgl. Anm. 17).

2t EUROPEAN COMMISSION, Equal opportunities for women and
men in the European Union, in: Annual Report 1998, Luxem-
bourg 1999.

2 ELISABETH BUHLER (vgl. Anm. 17).

23 BUNDESAMT FUR STATISTIK: Maternité, mariage et divorce dans
les années 90: quelles conséquences sur la vie professionnelle des
femmes? SAKE-NEWS 4/2000, Bern 2000.

% ELISABETH BUHLER (vgl. Anm. 17).

2 'WERNER SEITZ, Der lange Weg ins Parlament. Die Frauen bei
den Nationalratswahlen von 1971 bis 1991, in: BUNDESAMT FUR
STATISTIK (Hrsg.), Der lange Weg ins Parlament. Bern 1994,
S. 9-121.

RESUME

Selon les plus récentes théories formulées dans le cadre des Etudes
genre, les rapports entre sexes dans un lieu déterminé peuvent €tre
considérés comme le résultat de processus menant a des accommo-
dements et a des compromis. Dans le cadre de ces arrangements,
les valeurs et les modeles propres a chaque personne en ce qui
concerne une adéquate, «juste» répartition des roles entre les
femmes et les hommes (culture des genres) sont mis en relation
avec les structures institutionnelles — par exemple économiques ou
politiques — qui régissent les rapports entre les sexes (ordre des
genres), dans un souci de concordance plus ou moins important.
Une interprétation différenciée sur le plan régional des données
statistiques établit qu’en Suisse on observe des différences parfois
considérables aussi bien au niveau de la culture des genres prédo-
minante dans chaque région qu’au niveau de I'ordre des genres.
Dans cette optique on remarque un rapport manifeste entre la
culture et I'ordre des genres dans les différentes parties du pays.
Dans les régions dominées par une culture plus favorable a I'éga-
lité entre les sexes, les disparités entre femmes et hommes sont
dans I’ensemble moindres que dans des régions dont la population
est moins sensible aux problemes d’égalité. Les résultats d’une
étude financée par le Fonds national suisse étayent I’hypothese
selon laquelle les rapports entre les sexes représentent un phéno-
mene social et culturellement changeant, et non pas «naturel» ou
évident.
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RIASSUNTO

Secondo le pil recenti teorie della ricerca sui sessi, il rapporto fra i
sessi instauratosi in un determinato luogo puo essere inteso come il
risultato di una serie di processi di negoziazioni e di compromessi.
Nel quadro di questi «arrangements», i valori e le linee guida delle
persone, concernenti una «giusta» e adeguata divisione dei ruoli
fra uomo e donna (cultura del rapporto fra i sessi), sono posti in
relazione con le strutture economiche, politiche e istituzionali che
condizionano il rapporto fra i sessi (ordinamento vigente fra i sessi)
e vengono fatti coincidere in una misura pilt 0 meno ampia.
Una valutazione regione per regione dei dati statistici prova che in
Svizzera esistono differenze, in parte notevoli, sia per quanto
riguarda la cultura del rapporto fra i sessi sia per quanto riguarda
l'ordinamento vigente fra i sessi. In tale ambito, sussiste nelle
regioni un nesso molto evidente tra la cultura del rapporto fra i
sessi da un lato e I'ordinamento vigente fra i sessi dall’altro. Tutto
sommato, nelle regioni con maggiore disponibilita nei confronti
delle pari opportunita fra uomo e donna, la differenza fra i sessi si
manifesta in maniera minore rispetto alle regioni in cui la popola-
zione € meno aperta in tal senso. I risultati dello studio finanziato
dal Fondo nazionale svizzero poggiano sulla constatazione che il
rapporto fra i sessi rappresenta un fenomeno sociale e culturale
variabile € non certo un fenomeno ovvio oppure «naturale».
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SUMMARY

According to recent theories and research, gender relations can be
understood as the consequence of negotiations and compromise.
The resulting arrangements establish a relationship between the
values and goals regarding the appropriate, “right” roles for men
and women (gender culture), on one hand, and the economic,
political and other institutional structures that affect gender
relations (gender order), on the other. A regionally differentiated
evaluation of statistical data shows substantial regional variations
in reference to both gender culture and gender order in Switzer-
land. There is also a marked correlation between regional gender
culture and regional gender order. Where a friendlier approach to
gender culture prevails, there is on the whole less gender discrimi-
nation than in regions where the attitude of the population is not as
amenable towards equality. The findings of this study, financed by
the Swiss National Fund, support the insight that gender relations
are based on social and cultural variables and are not a “natural”
or self-evident phenomenon.



	Zum Verhältnis von kulturellen Werten und gesellschaftlichen Strukturen in der Schweiz : Ergebnisse aus dem Frauen- und Gleichstellungsatlas Schweiz

